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Amtlicher Teil

Verordnung
über Gemüse. Obst und Südfrüchte.  Vom 3. April 1917.

Auf Grund der Bekanntmachung über Kriegsmaßnah
men zur Sicherung der Voiksernährung vom 22. Mai 1916
(Reichs-Gesetzbl. S . 401) wird verordnet:

1. Genehmigung und Uedervahme von Beiträgen
tz 1 Verträge , durch welche sich Erzeuger vor der Ab-

erntuug zur entgeltlichen Lieferung von G. mü,e oder Obst
verpflichten, das von ihnen selbst abgeerntet wird, bedursea
der schriftliche,: Form . Zur Wahrung der schriftlichen Form
genügt Briefwechsel. , ^ , .

Liefe Vertrage bedürfen außerdem der Genehmigung
vurch die Rcichsstelle für Gemüse und Obst, VerivaltungSab-
teilnng in Berlin , sofern sie nicht von der Geschäftsabter-
lung der ReickMelle abgeschlossen werden. Die Genehmi¬
gung soll nicht erteilt werden, wenn die Durchführung oes
Vertrags infolge weiter Entfernung zwischen der Erzeu¬
gungsstätte und dem Bestimmungsorte besondere Transport-
schwierigkeitcn besorgen läßt . Der Genehmigung bedürfen
auch die vor Inkrafttreten dieser Verordnung abgeschlossenen
Verträge gleicher Art . , „ , .

Alle hiernach genehmigungspflichtigen Vertrage ,:nd
unverzüglich nach Abschluß und, soweit sie vor Inkrafttreten
vieler Verordnung abgeschlossen sind, unverzüglich nach In¬
krafttreten vom Erwerber bei der Rcichsstelle für Gemuß
und Obst, Geschäftsabtcilung, G. m. H. in Berlin oder
bei den von ihr bezeichnten Stellen unter ilebermr. tlung
einer Abschrift anzumelden. .

Diese Vorschriften finden kerne Anwendung aus Ver¬
träge über Gemüse und Obst, das unter Glas gezogen ist,
sowie 'auf solche Vertrage zwischen Erzeugern und, Ver¬
braucher' :, welche lediglich die Sicherstellung des eigenen
Bedarfs an Gemüse und Obst sür den Verbraucher und ,e,ne
Haushaltungsangehörigen zum Gegenstände haben

Di« Reichsstelle für Gemüse und Obst, Verwaltungsab¬
teilung , kann das ihr zustehende Genehmigunzsrecht , so¬
weit es sich um Verträge über Obst bandelt , allgemein oder
in einzelnen Fallen den in den einzelnen Bundesstaaten ge¬
bildeten Landesstellen sür Gemüse und Obst für das in deren
Bezirk gewachsene Obst übertragen . Die im Abs. 3 vorge-
schrirbene Anmeldung hat in diesem Falle bei der zustandr-
pn Sandesstelle zu erfolgen

57. Jah rgang 1

”~§ 2. Tie Reichsstelle sür Gemüse und Obst, Geschästsab-
teilung , kann in genehmigungspflichtige Verträge an Stelle
des Erwerbers als vertragsschließende Parte : durch schrrst-
liche Erklärung gegenüber dem Veräußerer und dem Er¬
werber eintreten . Diese Erklärung ist alsbald nach der An-
meldung des Erwerbers abzugeben. Wird innerhalb emer
Frist von 20 Tagen weder die Genehmigung ausgesprochen
noch der Eintritt erklärt , so gilt die Genehnugung als er¬
teilt . , .

Ter Veräußerer kann bei Ablehnung der Genehmigung
vor. der Reichsstelle sür Gemüse und Obst, Äeschäftsabter-
luna . verlangen , daß sie mit ihm über denselben Vertrags¬
gegenstand ein Abkommen unter den Bedingungen rhrer
Normalverträge abschließt. .Bei Streitigkeiten hierüber enr-
schcrdet endgültig die Reichsstelle für Gemu,e und Obst. Per¬
waltungsabteilung . ^ . . .

Tic Reichsstelle sür Gemüse und Obst, Geschaftsabte:-
:ui :g, kann die Rechte und Pflichten , die ihr hiernach zu¬
stehen, allgemein oder in einzelnen Fällen den in den e:n-
relnen Bundesstaaten gebildeten Landesstellen für Gemüse
und Obst für das in deren Bezirk gewachsene Obst über

tragen, , ^ Rcichsstelle für Gemüse und Obst, GeschäftSad-
teiluna . kann in Fällen dringenden Becürfnlsses , insbeson¬
dere aus Transportrücksichten , auch in solche Vertrage an
Stelle des Erwerbers eintreten , die von ihr abgetreten oder
von der Perwaltungsabteilung oder einer Landes,teile (8 1
Abs. 5) genehmigt sind. Der Eintritt erfolgt durch erne dem
Veräußerer und dem Erwerber gegenüber avzugebende
schriftlicke Erklärung . Im Falle des Eintritts soll stdoch
die Reichsstclle dem Erwerber ans sein unberzuglrch zn
stellendes Verlangen die Rechte aus einem Vertrag rrber
euren nach Art und Menge glerchwertigen Gegenstand ab-

trCttfiet Streitigkeiten hierüber entscheidet endgültig d:e
Rcichsstelle für Gemüse und Obst, Perwaltungsabteilung.

2 . Preisregelung
* 4 Die Reichsstelle für Gemü,e und Obst, Verwal>

tuugsabteilung , kann für Gemüse und Obst Erzeugerhochst-
preise sestsetzen. . .. ...

Verträge , die vor Inkrafttreten der yochstprerie zu
höheren Preisen abgeschlossen sind, gelten als zu den Höchst¬
preisen abgeschlossen, soweit die Lieferung zu d:e,em Zert-
puukr noch nickt erfolgt ist. Bei Vertragen , welche d:e
Reicksstelle für ' Gemüse und Obst. Geschüftsabte-lung . ab-
aeschlossen, oder deren Verwaltungsabteilung oder erne a,an-
desstelle (8 1 Abs. 5) genehmigt hat , bleibt der Anspruch
des Erzeugers auf einen höheren Vertragspreis unberührt.
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»jngunßen Der Wormalbevträge  sind von der Reichsstelle für
Gemüse und Obst Verwaltungsabteilung, in ortsüblickec
Weife bekanntzumachen.

«A 6- 3>tr  Erzeugerpreis (§§ 4, 5) umfaßt die Kosten der
Beförderung zur nächsten Verladestelle und der Verladung
im Bahntvagen oder im Schiff. Die Reichsstelle für Gemüse
und Obst Geschäftsabteilung , setzt fest welche Beträge für
Verpackung rm Höchstfall in Ansatz gebracht werden dürfen.

Erzeuger, Erzeugervcrbände und Sammelstcllen (8 15)
unterließen den Preisvorschriften für den Großhändler Le-
Mhungswerse Kleinhändler , soweit sie das Gemüse oder
Obst aus eigene Rechnung und Gefahr weiter als bis zur
nächsten Verladestelle versenden und am Bestimmungsort
unmittelbar an Kleinhändler beziehungsweise an Ver¬
braucher veräußern.
- 7‘ J5ür feie Veräußerung von Gemüse, Obst oder Süd-
sruchten durch Großhändler an andere Händler (Großhan¬
delspreis / oder durch Kleinhändler an Verbraucher (Klein¬
handelspreis ) werden Höchstpreise durch die Kommuiialver-
bande festgesetzt. Es ist zulässig, diese Preisfestsetzungen in
der Weste vorzunehmen, daß prozentuale Zuschläge zuge¬billigt werden. ' 5 a

. .̂ ô tt ein Großhändler unmittelbar mit Verbrauchern
Ge,chafte abschließt, untersteht er den für Kleinhändrer ae-
gebeuen Preisvorschristen (Kleinhandelspreis ).

^ Die Reichsstelle für Gemüse und Obst, Verwaltunasab-
teirung, kann benachbarte Kommunalverbände . auch größere
®"l trJr einheitlicher Bestimmung des Großhandels-

Kleinhandelspreises zusammensassen und die in solchen
Fallen für die Preisbestimmungen zuftändigeil Organe üc-zeicrstie«.
«» Außerdem kann die Reichsstelle für Gemüse und Obst
Verwaltungsabteilung , den Kommunalverbänden oder den
an ihre stelle getretenen weiteren Bezirken verbindliebe
Anweisungen über die Bildung und die Höhe der festzusetzen-

erteilen , Me festgesetzten Preise abändern , auch
selbst Preist festsetzen. '
. Die Reichsstelle für Gemüse und Obst Betwaltungsab-
telluug . kann dre ihr hiernach zustehenden Rechte all ' e-
mein oder m einzelnen Fällen den in den einzelnen Bundes¬
staaten gebildeten Landesstellen für Gemüse and Obst flr
deren Bezirke übertragen.

3. Genrhmigun, vo« H«ndelSbetrikdrn
8 8. Der Handel mit (Gemüse und Obst im Umherzieh' n

»st nur mit schriftlicher Genehmigung der zuständigen Be¬
hörde des Bezirkes gestattet , in dem der Handel betrieben
werdest zoll. Die Genehmigung wird, wo eine Preisprü-
fungsstell ? vorhanden ist im Einvernehmen mit dieser er-terlt.
„ Weiche gilt für das Feilhalten am Or>.e der gewerb-
Echen Niederlassung oder am Wohnort außerhalb fester Ber-
kaussstatten oder der von den Kommunalverbänden oder Ge¬
meinden bezeichneten Verkaussplätze.

8 9. Wer im Deutschen Reiche Großhandel mit Gemüse,
Obst oder Südfrüchten betreiben will , bedarf dazu vom 10.
Mal 1917 ab neben der in der Verordnung über den Handel
mit Lebens- und Futtermitteln und zur Bekämpfung des
Kettenhandels vom 24. Juni 1916 (Reichs-Gesetzbl S 581)
vorgeschriebenen Erlaubnis einer besonderen Genehmigung
durch dre Reichsstelle für Gemüse und Obst. Geschäftsabtei-
!™ ne* ? ls Handel im Sinne dieser Vorschrift gilt nicht der
-Vertan, selbstgewonnener Erzeugnisse der Land- unk Forst-
wirr ,chast sowie des Garten - und Obstbaues. Die Genehmi¬
gung kann jederzeit widerrufen werden. Sie gilt , sofern ne

. nickst örtlich beschränkt wird , für eos Reichsgebiet Für
Leiter von Sammelstellcn (8 15) ist eine solche(venehmiguna
nicht erforderlich. " » »

Die Genehmigung ,oll in der Regel nur solchen Per-
»orwn erteilt werden, die den Großhandel mit Gemüse, Obst
oder Südfrüchten bereits vor dem 1. August 1914 im Deut¬
schen Reiche betrieben haben und eine gewerblichen Nieder¬

lassung zu dieser Zeit in Deutschland hatten.

«■»*« *■■• Wftie&urtttu l«t mü> So rntuiör
buch  für .Srfjtuftict)etne (9 10) sind bet Widerruf zurüch-u
Ctbut Genehmigung und Widerruf werden nach näherer
Aiitveisung der Reichsstelle für Gemüse und Obst, Geschäfts-
avtellung, öffentlich bekanntgemacht. 1

Die Reichsstelle für Gemüse und Obst Vertvaltunasab-
leckung, kann die der Geschästsabteilung hiernach zustehenbcn
Befugnisse allgemein oder in ernzelnen Fällen den in den
einzelnen Bundesstaaten gebildeten Landesstellen für Ge-

übertragen ^ ^ ĥrem Bezirk ansässigen Händler

Gegml die Veffagung und den Widerruf der Genchmi-
gung ist Beschŵ vde zulässlg. Dre Beschwerde ist binnen einer
Woche nach Zustellung des Bescheids bei derjenigen Stelle
krnzulegen, die ihn erlassen hat . Ueber die Beschwert ent-
fü)£iDet endgültig die Reichsstelle für Gemüse und Obst
Verwattuiigsabteilung . Die Beschwerde hat keine aufschke'
bende Wirkung. "

4. Schlnßschkine
8 10. Bei jeder Veräußerung von

a) Kohlsorten aller Art . Mangold , Kohlrabi , Kohlrüben,
Mainiben , roten Rüben (rote Beete), Möhren , Karot¬
ten, Teltower Rübcn, Schwarzwurzeln , Spargel ». Erb¬
sen, Bohnen, Gurken, Spinat , Salat , Rhabarber , To-
oiaten, Zwiebeln,

b) Obst außer Pfirsichen, Aprikosen, Weintrauben,
e) Südfrüchten

an Großhändler oder Kleinhändler oder bei per Uebergabe
an diese zum Zwecke der Veräußerung hat der Veräußerer
einen Schein nach einem von der Reichsstelle für Gemüse
und Obst. Geschästsabteilung . vorgeschrieben ei; Muster
(schlußschem) in zsvei Ausfertigungen auSzufülle.i und zu
unterzeichnen. Je eine Ausfertigung des Schlußscheins muß
der Erwerber und der Veräußerer bei Frühgemüse und Früh-
obst dre» Monate , im übrigen acht Monate aufbewahren und
auf Verlangen den Beamten oder beauftragte « der Retchs-
stelle. der Preisprüsungsstelle , der Ortspo 'lizel oder, falls
das Gesckiäst auf öffentlichen Märkten oder ,n cruer Markt¬
halle geschlossen ist den Marktaufsichtsbcamten vorleaen.

Wird Gemüse oder Obst durch Vermittlung von Sam-
rnelstellen (8 15) weitervertrieben , so bedarf es -rer Aus¬
stellung eines Schlußscheines bei der Betäußeruna oder
Uebergabe an den Sammelstellenleiter nicht. Die,er Hit bei
der Weitergabe einen einheitlichen Schlußschein für die
wrilerveräußerte Ware auszustellen . Ter Ausstellung rtucs
Schlußscheins bedarf es ferner nicht für Ware , die ein Händ¬
ler im Umherziehen, auch innerhalb des eigenen Wohn¬
orts , von Erzeugern in deren Betriebsstätten ankauft.

Tic Reichsstelle für Gemüse und Obst Verwaltungsab-
teilmlg . kann den Schlußschein auch für andere Gemüsearten
vorschreiben, Befreiung für bestimmte Arten von Gemüse
und Obst gewähren und bestimmen, daß dort , wo aus einem
von dem Kommunalverband oder der Gemeinde ständig
überwachten Markte die Prei,e , zu denen der Handel ein-
kauft, zweifelsfrei festgestellt werden, in diesem Marktver-
lchre von der Ausstellung von Schlußscheinen abgesehen
wird . Werden Waren , die in solchem Marktverkehr erworben
sind, außerhalb zum Verkauje gestellt, so muß der Erwerber
im Besitz einer amtlichen Besckfetnigung über die Prer,e sem,
zu welchen er die Waren erworben hat.

Ter Konununalverband hat den Großhändlern Fvr-
wularbücher für die Schlußscheine zu übergeben. Ueber die
Eiurichlung dieser Formularbücher und die Art ihrer Der
wenduug erlaßt die Reichsstelle für Gemüse und Obst Ge¬
schäftsabteilung . nähere Vorschriften.

Ist ein Kleinhändler nicht in der Lage, über die zum
Verkaufe gestellte Ware die voraeschriebenen Schlußscheine
oder die vorgeschriebenen Bescheinigungen (Abs. 3) vorzu¬
legen, oder bestehen begründete Zweifel, daß die vorgelegten
Schlußscheine oder Bescheinigungen sich nicht aus die zum
Verkaufe gestellte Ware beziehen, so werden d'.e Preise für
diese Ware von dem Kommunalverbände festgesetzt
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™ « luuiiu » mti otviiutfiUfl anorbncn, daß gewisse -Arten
von Gemu,e, Obst oder Sudfruchten nur mit ihrer Genehmi¬
gung abgesetzt werden dürfen . Von dieser BAchränkuna
werbt unberührt der Absatz auf Grund der von der Reichs-
stelie für Gemüse und Obst, Geschäftsabteilung , abgeschlos¬
senen oder von der Berkaltungsabteilung oder einer Lan-
desstelle (8 1 Abs. 5) genehmigten Verträge sowie der Ab¬
satz au Verbraucher innerhalb des bestimmten Gebiets , so¬
fern nicht mehr als 10 Kilogramm an den gleichen Ver¬
braucher abgesetzt werden. Die Reichsstelle für Gemüse und
Obst, Verwaltungsabteilung , kann diese Höchftmenge ander¬
weitig sestsetzen.

«oweit die Reichsstelle für Gemüse und Obst. Verwal¬
tung- abteilung , von der vorstehenden Befugnis Gebrauch
macht, kjaben alle Besitzer der bezeichneten Obst-, Gemüse¬
oder Süofruchtarten der Geschäftsabteilung der Reichsstelle
auf Erfordern Auskunft über die Ware zu geben. Sie sind
ferner verpflichtet, die Ware Pfleglich zu behandeln. Der
Verbrauch und die Verarbeitung im eigenen Haushalt oder
Betriebe bleiben zulässig. <

In den Fällen des Abis. 1 haben die Besitzer die von der
Anordnung betroffenen Waren auf Verlangen an die Ge-
jch istsabteilung der Reichsstelle oder an die von ihr bestimm¬
ten Stellen käuflich zu liefern und aus Abruf zu ver¬
laden. Für diese Waren ist ein angemessener Preis zu zahlen,
der unter Berücksichtigung der Güte und Verwertbarkeit
der Ware sowie der in den Normalverträgen der Rcicksstelle
vorgrsthenen Preise abzüglich der dort den Erzeugern aufer-
legten Kommissionsgebühren von der Geschästeabteilung
festgesetzt wird . Befinden sich die Waren nicht mehr beim
Erzeuger, so werden entsprechende Zuschläge ge.rährt , deren
Hbhe ebenfalls die Geschäftsabteilung festsetzt.

Die Rcichsstelle für Gemüse und Obst, Verivaltungsab-
tetlung , kann die hiernach ihr und der Geschästsabteilung
zustehcndcn Rechte allgemein oder in einzelnen Fällen den
in den einzelnen Bundesstaaten gebildeten LandeSstelleu
für Gemüse und Obst für deren Bezirke übertragen.

8 12. Das Eigentum an Gemüse, Obst oder Südfrüchten
kann aus Antrag der Reichsstelle für Gemüse und Obst. Per - i
waltungöabteilung , oder der von ihr bestiinmtcn Stellen !
durch Anordnung der zuständigen Behörde auf di- in dem !
Antrag bezeichnete Person übertragen werden. Tie An- *
ordnuug ist an den Besitzer zu richte.n. Das Eigentum geht !
über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht. Der von
der Anordnung Betroffene ist verpflichtet, die Vorräte bis i
zum Ablauf einer in der Anordnung zu bestimmenden Frist '
zn verwahren und pfleglich zu behandeln.

bvt .fcu  f,etintauv
Wird bestraft:

1. wer Verträge der im $ 1 erwähnten Art nrcht -rnmeldrt
oder vor erteilter Genehmigung erfüllt,
Wer entgegen der Vorschrift im 8 8 mit Gemüse oder
Obst Handel treibt oder Genrüse oder Obst seilhält,

0. wer ohne die nach 8 9 erforderliche Genehmigung
Grpßhandel treibt oder nach erfolgtem Widerrufe der
Genehmigung den Genehmigungsschein oder ein ihm
ausgehändigtes Formularbuch zu Schlußscheinen trotz
Aufforderung nicht zurückgibt,

4. wer den Vorschriften über die Verpflichtung zur Aus?
sicllung, Aushändigung , Aufbewahrung mrö Vorlrgimg
vor. Schlußscheinen (8 10) zuwiderhandelt.

.1 wer in den im 8 11 bezeichneten Fällen Gemüse.
Obst oder Südfrüchte ohne Genehinigung absetzt oder
eine von ihm erforderte Auskunft nicht in der gesetzten
Frist erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvoll¬
ständige Angaben macht oder der rhm obliegenden
Pflicht zur pfleglichen Behandlung , Lieferung oder Ver¬
ladung nicht nachkommt,

6. wer im Falle des 8 12 der Pflicht zuc Verwahrung
und pfleglichen Behandlung nicht nachkommt.
In den Fällen der Nrn . 2, 3, 5 kann neben der Strafe

auk Einziehung der Vorräte erkannt werden, auf die sich
die strafbare Handlung bezieht, ohne Unterschied, ob sie
dem Täter gehören oder nicht.

8 17. Die Laudeszentralbehörden erlassen die erforder¬
lichen Bestimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.
Sie können bestimmen, daß die den Kommunalverbänden
vier Gemeinden übertragenen Anordnungen durch deren
Vorstand erfolgen.

■ Die Reichsstelle, für Gemüse und Obst. VerwaltungS-
abteilung , kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver¬
ordnung zulassen.

8 18. Diese Verordnung tritt mit dem 12. April 1017
in Kraft.

Berlin , den 3. April 1917.
Ter Stellvertreter bei Reichikaatzkers

Dr. Helfferich.

M. Diez,  den 12. April 1917.

Bekanntmachung
Ter Uebernahmeprets wird unter Berücksichtigung der betreffend Musterung der Landsturmpflichtigeu

dieser Verordnung oder aus Grund dieser 1888.in dieser Verordnung oder auf Grund dieser Verordnung fest
gesetzten Preise sowie der Güte und Verwertbarkeit der
Wan von der zuständigen Behörde bestimmt. .Hat der Be¬
sitzer einer Aufforderung der zuständigen Behörde zur Ueber-
lasftmg der Vorräte innerhalb der gesetzten Frist nicht Folge
Lerer,tet, so ist ein nach freiem Ermessen sestzusetzender Ab¬
zug zu «rächen.

§ 13. Streitrgkeiten , die sich aus der Anwendung der •
Vorschriften int 8 II Abf. 3, 8 12 ergeben, entscheidet cnd- /
gilltrg die höhere Verwaltungsbehörde des Bezirkes, in dem
srch die Vorräte zur Zert der Stellung des Lieferuugsver-
rangens oder des Antrags auf Uebertragung des Eigentums
befinden.

8 1-1. Die in dieser Verordnung oder auf Grund dieser
Verordnung festgesetzten Preise sind Höchstpreise im Sinne
des Gesetzes, betreffend Höchstpreise, vom 4. August 1914
in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 1914
lReichs-Gesctzbl. S - 516) mrt den Aenderungen der Bekannt¬
machungen vom 21. Januar 1915 (Reichs-Gest'tzbl. S . 25), 23.
März 1316 (Reichs-Gesetzbl. S . 183) und 22. März 1917
(Rcichs-Gesetzbl. S . 253). Die Vorschrift im 8 12 dieser Vier- ■
ordnuug bleibt unberührt.

8 15. Als Sammelstellen im Sinne dieser Verordnung 1
gelten die von der Reichsstelle für Gemüse und Obst, Ge- i
schästöabteilung, oder von einer Landesstelle für Gemüse und
Obst errichteten oder die von der Reichsstclle für Geürüse und
Obst Verwaltungsabteilung , sonst zugelassenen Sanunel
stetleu.

des Jahrganges 1899.
Nachstehend bringe ich die Termine für die Landsturm-

musterung zur öffentlichen Kenntnis.
Ich bemerke, daß im Termin alle Landsturmpfüchtigen,

die im Jahre 1899 geboren sind, zur Gestellung verpflichtet
sind.

Die Musterung findet nach solgendein Plane statt:
In Diez, Hotel „Hof von Holland" am

Freitag , den 2«. April 1917 , vormittags 8 Uhr.
Musterung der Landsturmpflicktigen der Gemeinden:

Allendvrf , Altendiez, Attenhausen , Aull , Balduinstein,
Becheln, Berghausen, Bergnassau-Scheuern , Bernorvth,
Biebrich, Birlenbach , Bremberg , Bnrgschwalbach, Char-
lvttenberg , Cramberg , Dausenau, Dessighofen, Dienethal,
Dörnberg , Dörsdorf , Dornholzhausen, Ebertshausen , Eisig¬
hofen und Eppenrod.

Samstag , den 21. April , vorm. 8 Uhr.
Diez, Bad Ems , Erkshausen , Flacht und Freiendiez.

Montag , den 23. April , vorm. 8 Uhr.
Geilnau , Geisig, Giershauscn , Gückingen, Gutenacker, Hahn¬
stätten , .Hambach,- .Heistenbach, Herold, Hirschberg, Hömüerg,
Holzappel, -'Holzheim/Horhanfen , Jsselbach, Kalkosen, Kal«-
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Sienätaa,  den 24, ftpvit,  vorm . 8 Uhr.
Nassau , Niedertiefenbach , Obersischbach, Oberueisen , Obern-
hof, Oberwies , Pohl , Reckenroth, Rettert , Roth , Ruppenrod,
Schaumburg , Scheidt , Schiesheim , Schönborn , Sjchweig-
Hausen, Seelbach , Singhosen , Steinsberg , Sulzbach . Wasen¬
bach, Weinähr , Winden und Zimmerschied.

Dir Landsturmpflichtigen müssen p ü n k t l i ch um 8 Uhr
qm Musterungslokale antreten.

Augenscheinliche Krüppel , Idioten pp. brauchen nicht zu
erscheinen. Für diese Leute sind event . amts¬
ärztliche Atteste einzusenden oder mitzu-
bringen.  Wer durch Krankheit am Erscheinen im Muste-
rungötcrmin verhindert ist, hat ein ärztliches Attest —
spätestens zum Musterungstermin — durch den betr . Herrn
Bürgermeister einzureichen . Das Attest ist durch die Orts¬
polizeibehörde zu beglaubigen , falls der ausstellende Arzt
nicht amtlich angestellt ist.

Die Herren Bürgermeister des Kreises werden ersucht,
die Gestellungspflichtigen in ihrer Gemeinde unverzüglich zu
dem Termin zu laden  und vorstehende Bekannt¬
machung auf ortsübliche Weise zu veröffentlichen.

,-r vuiinir  noch einma . auf "ifirr fteuevHcQerbeit  hin 71ach
gesehen und nötigenfalls auSgebeffcrt werden . In diesen
Fällen haben sich im Laufe der Zeit in den Böden , Deik- n
und Umwandungen der Räucherkammern Risie gebildet , durch
die daß dahinter liegende Holzwerk teilweise bloß gelegt
ist und bei Wiederbenutzung der Kammer allmählich in Brand
gerät . *

Im allgemeinen Interesse der Erhaltung des National¬
vermögens , wie auch im besonderen Interesse der Sei per
Nassauischen Brandversicherungs -Anstalt Versicherten, die oie
in Rede stehenden Brandschäden gemeinsam zu tragen haben,
werden die in Betracht kommenden Gebäudeeigentümec auf
diese Tatsache hingewiesen und veranlaßt , vor der jedesmaligen
Wiederbenutzung ihrer Räucherkammern diese noch einmal auf
ihre Feuersicherheit hin Nachsehen und etwaig« schadhafte Stell « !
ausbessrrn lasten.

Tie Ortspolizetbehörden werden ersucht, verstehende* in
ortsüblicher « eise weiterbekanntzugeden.

Wer Lnnnrnt.
I . » . r

Zhmnerman«.

Nichtamtlicher Teil.
Wer ohne genügende Entschuldigung sich nicht zur

Musterung stellt , hat schwere Strafe zu gewärti¬
gen.

Während der Dauer des Musterungsge-
schästes haben die Herren Bürgermeister im
Musterungslokalr , solange Leute ihrer Ge¬
meinde gemustert werden , zugegen zu sein,
um jederzeit aus Verlangen über die Verhältnisse der Land¬
sturmpflichtigen persönlich Auskunft erteilen zu können. Die
« «stellungspflichtigen sind schließlich noch darauf aufmerk-
s« u, zu machen, daß sie in reiner Kleidung und sauber ge¬
waschen zum Musterungstermin erscheinen müssen.

Kleine Chronik.
Freisprechung des Oberleutnants Tiegs.

oBr Kriegsbeginn hatte das Militärgericht in Metz den Ober¬
leutnant Tiegs vom 16. Feldartillerieregiment in Diedenhossn
wegen ErMeßens des Fähnrichs Förster zu zehn Jahren
Zuchthaus und Entfernung aus dem Heere verurteilt.
Ans die Berufung des Angeklagten kam die Sache vor dem
Obcrkriegsgericht des stellvertretenden 31. Armeekorps zur
Verhandlung , das Tiegs fteisvrach.

Anzeige «.
Zugänge an Landsturmpflichtigen sind mir umgehend

zu ureldrn.
Die Mitglieder der Jugendkontpagnien lMen Beschei¬

nigungen über ihre regelmäßige Teilnahme an der mili¬
tärischen Jugendvorbereitung vorzulegen.

Der Zi»il -D»rfltze«de »er « rsatz.»<» « isst- »
de» Unterlahnkreise«.

Dnderkad t

J .Rr . II. 4435 . Diez,  den 16. April 1917.

Betr. Schließung eines Muhleubetriebrs.
Auf Grund des 8 58 der Bekanntmachung über Brot¬

getreide und Mehl aus der Ernte 1916, vom 29. Juni 1916
fR .-G.-Bl . S . 782) ist der Mühleichetrieb des Wilhelm
Haglnann , Ardeckermühle,  Gemeinde Hvlzheim,
wegen Unzuverlässigkeit des Inhabers geschlossen worden.

Der Landrat: Duderftadt

Ketr. Ausgabe non Marmelade asm.
Dem Kreise ist eine geringe Menge an Marmelade,

Kunsthonig und Rübensaft  zur Verfügung gestellt
die nach den ergangenen Anweisungen nur an vie wirklich be¬
dürftig « Bevölkerung abgegeben werden still. Familien - die
Vorräte an Marmelade usw. besitzen, lind bei der Verteilung,
auszuschließen . Ebenso sollen die Selbstversorger für But¬
ter dabei ausgeschlossen bleiben.

Die Herren Bürgermeister werden ersucht, bis zum 24. v.
MtS . der Unterzeichneten Stelle anzuzeigen , wieviel Familien
und mit wieviel Personen in Ihrer Gemeinde hiernach für
die Versorgung mit Marmelade usw. in Betracht kommen
und welche Mengen gewünscht werden.

Diez,  den 16. April 1917.

KaujmLuuische« rschästsstclleM Kreisa-rsch-sies
fctS UnttrlahukrüsrS zu Diez.

I . 2955. Diez,  den 16. dlpril 1817.
Vekanntmachnng.

In letzter Zeit nrehren sich im Geschäftsbereich der Rasta«»/
scheu BrandverficherungS -Anstalt die in Räucherkammern aus
dem Lande entstehenden Brandso .uoe» in ausfallender Weis«
und die Schadenshöhe ist ig zahlreichen Fällen eine nicht um
erhebliche. Vereinzelt sind sogar ganze Besitzungen "dem Feu «'
zum Opfer gefallen.

Die Ursache der Brand « scheint, soweit es sich aus oen
SinStezüglichen Unt« ftiMnng»akt« r hat fchtst-llen last« , Haupt

An die Herren Bürgermeister!
Kormular

Personal- Ausweis
zu beziehen durch die Hruckerei des Amtliche» Krersölattes

H. Chr. Sommer , Bad Ems—Diez.
«eranimEch » r die ^«briftlettlms Mcko« M *. Ba » Hm».
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JR «5i denn je gilt es in diesem Frühjahre . keine Mühe
scheuen, um aus dem deutschen Ackerboden herauszu-

was er herzugeben vermag . Unserer Feinde feiner
MS auSzuhungern . wird zuschanden werden,
Venn der Landmann seine Pflicht tut.

tEeni wird er sein Sinnen und Trachten auch aus eine
Ausdehnung deS Gemüsebaues zu richten haben.
Wich zum erhöhten Gemüsebau entschließt , so
U «ützt er sich selbst an « meisten
Tie Reichsstelle für Gemüse und Obst hat mit

Knegsernährungsamts Bestimmungen ge-
M dmch die dem gemüscdauenden Erzeuger , sobald er
M Organen der Reichsgemüsestelle Hand in Hand
Jßt \ o ndere Vorteile  erwachsen . Wenn die
^Uthre Gemüse - und Obst - Erzeugnisse vermehren
-tonn muffen sie auch die Gewißheit haben , daß sie
W erhöhten Muhen und Kosten durch entsprechende
Mbelohnt werden.
'De: gemüsebauende Landwirt wird daher gut trm,

pch nicht auf freie «Verträge einzulaflen,
nur mit der Reichsstelle oder mit Kon »munalver-

^ r̂ zugelassenen Großverbrauchern besondere bevor-
«mbau - und Lieferungsvertrüge abzuschließen . Diese
* find durch Erlaß des Präsidenten des Kriegs-
J te£ aorn 9' Januar 1917 mu besonderen Vor-
WMnntiet , die an der Spitze jedes Verlragseniivurfs
schuft angegeben sind . Danach bleibt der An-

mioauers auf den einmal festgesetzten Vertrags-
»er allen Umständen bestehen,  also

' w/nn Höchstpreise festgesetzt werden sollten , was
Bleibt der Höchstpreis hinter dem Preise

dem Vertrage vereinbart worden ist, so erhält
er tM ^ m den höheren Vertragspreis . Sollte
hrj de? E >̂ p ^ is höher sein als der festgesetzte

-E . so wird 'uSF  Bnbauer nicht etwa nur der
* «ettroflgureiä zuok^ ist. sondern er hat das
k Zahlung deS höheren -preise ; zu verlangen,
t anderen Worten : ist der Gemu ^ wuer so klug und
^ mit der Reichsstelle oder den a ^ ren genannten
«ertrage abzuschließen , so genießt &  ^ cn  6wßen

er

imwcr Anspruch auf den höhere » Prc .'^
Befürchtungen , daß die Preise dieser Vertragener
Wöchstpreise wieder umgestoßen werden könnt ?" '
' gegenstandslos . Anders steht es , wenn der Anbanee
iüHa  ^ cic  Berträge abzuschließen. Dann kann '*
“ Vorkommen , daß die später festzusetzenden

wert hinter den Preisen der freien Verträge
Und dann hat der Bauer keinen  Anspruch

-en Preise des Vertrages.

.dmgz
-•’* r

iöhm

Man muß nun zwei Arten von Verträgen unterscheiden
Anbau - und Lieferungsverträge.

Durch den Anbanvertrag soll die gesamte Ernte der vertrag
lut ) angebauten Fläche erfaßt werden . Ander » der Liefe
rungsvertrag , durch den immer nur die Hergabe einer be¬
stimmten Menge sichergestellt werden soll . Dir Reichsstelle
hat für ihre Verträge vier Entwürfe aufgestellt , je zwei

für Herbstgemüse und für Frühgemüse.
In den Lieferungsoerträgen für Frühgemüse sind keine Ein-
hel .Spreise festgesetzt ! deren Bestimmung soll vielmehr b».
sonderen Aus,chu,sen Vorbehalten bleiben , die in den ver-
schiedenen Wirtschaftsgebieten des Frühgemüse - gebildet
werden und ui denen auch der Erzeuger als preisbestimmend
wuwirkt . Für das . H e r b st g e m ü s e werden in erstem
Lmie An bau vertrage in Frage kommen , in denen von
vornherein bestimmte Preise vorgesehen sind . Denn Herbst
gemuse ist Dauerware , es vertrügt die Beförderung über
weite Strecken , so daß von Anfang an feste Preise ausgestellt werden konnten.

Mit dem Abschluß der Verträge hat die Reichsstellc
besondere Kommissionäre  beauftragt , die immer nur
für bestimmte Gebiete zugelassen werden . Diese Kommissio¬
näre und ebenso ihre Ilnterkommjssionärc führen einen ge-
stempelten amtlichen Ausweis der Reichsstelle bei sich Nu-
E , Kommissionäre und Unterkommissionäre sind also zum
Abschluß von Vertragen berechtigt . °

Die Beauftragten , die ein Kommunalverband oder
irgendein anderer Großverbraucher mit dem Abschluß von
Vertragen beauftragt , stehen den Kommissionären der Reichs¬
stelle gleich . ’

. Bon der Reichsstelle ist also dafür gesorgt , daß der
deutschen Landwirten

der vcrrnehrte Anbau vvn Gemüse
nach Kräften erleichtert

wird . Mögen die Landwirte von diesen Erleichterungen
einen recht ausgiebigen Gebrauch machen . Sie werden da¬
mit incht mir selbst sich enien höheren Ertrag ihrer mühe¬
vollen Arbeit sichern , sondern zugleich dem Vater -ande in
schwerer Zeit reichen Segen erringen Helsen.

Aber auch die Gärtner und Gartenbesitzer
einschließlich derjenigen , die sich bisher der Zier - und Blumen-
gartnerei gewidmet haben , sind unter den heutigen Umständen
üerpflirf )!ct , bdo -V3&UQC Au tun , mn unsere (Äemüse -Erzeugung
ausS außer >te zu steigern . Und die V e r b r a u ch e r sorgen
sür sich selbst und ihre Angehörigen am besten , wenn sie
den Gemüsebau im Kleingarten soweit irgend möglich aus-
Lehnen sowie jeden Wohnungsbalkon für den gleichen Zweck
auß ' rutzen.

Bauet Gemüse!

MIlugblatt wird aus Wunsch von der Reichsstelle für Gemüse und Obst G. m. b. tz. Preßabteilung , Berlin V , Pct »d»m«rslr. 7b,
unentgeltlich abgegeben . V

WAblatt der Reichsstelle für Geniüse und Obst erscheint täglich der Reichs -Gemüse - Hill Obstmarkt " . ®r bringt di,
"wreisaufzeichnungen aus allen Tellen Deutschlands , die einschlägigen amllichen Bekanntmacvtpssen und alle» Wiffen»-

"kwette über Gemüse und Obst und über die volkSernähnrng im Allgemeinen . Der „Reiws -Gemüse- ülh  Cbsnrtarft * ist
W -m Wert für alle Staats - . und Kein <-indebehö!den sowie für alle Gemüse- und Obst-Erzeuger , -Händler und .Erdrauch »»
Esschrinende „Reichs-Gemüse- und Obstmarkt' lostet »dank der erheblichen Zuschüsse dcr Reichsstelle für Gemüse xiil Obst,

91»?. 1,80 . Er kann durch alle Postämter bezogen werden.
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Ratschläge für de» Kriegsgearüfetiau.
D «r bayerische Landesinspektor für Obst - und Gartenbau , Lan»

Letökorwmierat Rebholz,  empfiehlt für den Kriegsgartenbau die
Benützung der nachfolgenden Grundsätze:

1. Baue möglichst viel nährstoffreiches Gemüse , vor allen ! auch
Frühgemüse anl Frühkartoffeln , Kohlraben , Erbsen , Bohnen , Svinat,
Tchnittmangold , Karotten , gelbe Rüben , Weißkraut , Blaukraul,
Wirsing , Kohlrüben lDoischen , Bodenkohlraben ).

2 ? Plätze mit steinigem und unfruchtbarem Boden schließe man
au », um Verschwendung von teurem Saatgut , Dünger und Arbeits¬
kraft zu vermeiden . Frage vor Inangriffnahme von Neuland einen
Sachderstänbigen.

3 . Spare mit SamenI Die Bestände sind knapp und teuer!
Di « ansässigen Samenhandlungen sind mit Saatgut v . rsehen.
Lauf « nickt mehr , als unbedingt erforderlich ; baldige Eindeckung
ist zweckniätzig.

t Bereite den Boden vor der saat und Pflanzung sorgfältig
r »rl Nur in gut gelockertem Boden, der genügend Nährstoffe besitz!,
ist Aussicht auf Erfolg vorhanden.

5 . Säe in Reihen , aber nicht zu dicht ! Reihensaat hat viele
Borteile , so namentlich Ersparnis an Saatgut , bessere Belichtung
uud Erwärmung der Pflanzen , größere Erleichterung der Rein-
rmd Lockerhalmng des Bodens.

6 . Bringe den Samen nicht tteser als notwendig u>
den ! (8 — 5mal tiefer , als die Samenkörner dick sind.)
der entpfindlichen Sämereien (Bohnen , Gurken ) mit fein
Mistbeet -, Wald - oder Torfmullerde ist zu empfehlen.

7 . Halte den Boden stets locker, fein und unkrau
krustuna des Bodens schadet empsindlich.

8 . Gieße nicht mehr als unbedingt notwendig ist!
mit abgestandenem Wasser . Solange die Nächte kühl s
morgens , im übriaen aber abends nach Sonnenuntergcr
vorteilhafter , das Wasser mit Kanne und Spritztopf in
leilung aufzubringen , als mit Schlauch aufzust -ritzem

i> Dünge Kohlpflinzen (Weiß - und Blaukraut . Mrsi
men - und Rosenkohl ) öfter mit stickstoffhaltigen Düngemittel»
Mülle , wenn möglich schwefelsaueres Ammoniak , KalkstiiO
nährsalz ). Die letztgenannten Düngemittel leisten beste
Dienste , wenn sie in flüssigem Zustande gegeben werd
Liter Wasser 1— 2 Gramni,

10 , Ist ein Beet abgeräuutt , so bringe möglichst^
Nachkultur darauf : Kopfsalat , Endiviensalat , SBiitfef"
Rüben , Kohlrüben ab spätestens Ende SDiai, wenn kräftig
verfügbar . Vorgängige Bearbeitung und Düngung de»
ist notwendig.

Kriegsgemüsebau.
Oekonomierat Johannes B ö t t n e r , der Herausgeber der Wochenschrift„Der praktische Raig

Obst, und Gartenbau"  in Frankfurt a. O . und Verfasser des „Gartenbuchs für Anfänger", hat eine Anza ^
Gemüsen zusamme,-gestellt, welche für die Volksernährung in Kriegszeit besonders wichtig sind. Er macDt
den Anbau von Gemüse die folgenden Angabe», die sotvohl für den gartenmäßigen als auch für den
mäßigen Anbau gelten:

Gemüse, die gesät werden:
Wann wird

gesät?

; Reihen-

j abstand

Wieviel
Samen

auf
1 Him

Wanri wird

geerntet?

Unge

tnenge

Mohrrübc .l. März bis Juli 25 Ztm. 1 Gr. Juni b. Oktober 2 fl

Ppeiserüben — Mairüben. März u. Ende Juli breitwürf. 1 Gr. Mai , November 1 fl

Schwarzwurzeln. März 30 Ztm. 2 Gr. November Jili-
Wurzelpetersilie . . April 25 Ztm. 1 Gr. November
Upinat. 25 Ztm. 8 Gr. Mai .Nov. b. Frühst
Mangold. April 30 Ztm. 1 Gr. Mai bis,E^
Ouschbohnen lbesonders wichtigI) . . . . Mai bis Juli 45 Ztm. 12 Gr. bis Sept. -fl
Stangenbohnen. Mai 70 Zim. 6 Gr.

7'" August , Sept.
Puffbohnen. März 50 Ztm. 2 Vf/ 1 Juni , Juli
Erbsen. März bis Mai 45 Ztm. «i5 Gr. Mai und Juni jSGurken. Mai V* Gr. AugustSürbrs . . . Mai “Dü m 1 Gr. September
Zwiebeln.

Gew
April

üse , die gcpfl ^ ,'
iö Ztm.

zt werde

IV, Gr.
n:

September

Wann

stepffänzt?

Reihen¬

absland

Wie weit
in den

Reihen 'i

Wann wird

geerntet-
menj*1®

gji
Hrühkohlrabi. 15. April 25 Ztm. 20 Ztm. Juni i '3
Lpättohlrabi. Mai bis Juni 35 Ztm. 30 Ztm. Juli bis Herbst Ifh
Ärühkohl. >5. April 40 Ztm. 35 Ztm. Juli bis August 25]
Ppitwirsing und Rotkohl . . . Juni - 50 Ztm. 45 Ztm. Sept . bis Herbst

Sept . bis Herbst
" i} \

Weißkohl . „ ' Juni 55 Ztm. 50 Ztm.
Blumenkohl. ,< Juni 1 m 80 Ztm. Sept . dis Herbst ~ 1}J
Grünkohl. Juli 35 Ztm. 30 Ztm. Herbst und Winter
Aohlrüben . . Juni 40 Ztm. 35 Ztm. Oktober, Noveniber
ivalar . . .. . April und später 25-30 Zttu. 20 25 Zmi. Mai, Juni u. später 'jj i
KÄerh > ~ . . . Ende Mai 40 Ztm. 36 Ztm. Oktober Di
iaai . Ende Mai 30 Ztm. 20 Ztm. Oktober ''Jm
ikömaten. Ende Mai 1 m 60 Ztm. IAugust, September
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